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738. 799. Auf den Bericht vvm 21. April d. Js. will

Ich genehmigen, daß bei den von der Staatsbauver¬
waltung nach Z 1 Ziff. 1 ->, bis s und Ziff. 3 bis 4 des

Gesetzes, betreffend die Herstellung und den Ausbau von
Wasserstraßen, vom 1. April 1905 (Ges.-S. S. 179)

auszuführenden Bauten zur Entziehung und zur dauern¬

den Beschränkung des für diese Anlagen in Anspruch zu

nehmenden Grundeigentums das Enteignungsverfahren
nach Maßgabe des Gesetzes vom 11. Juni 1874 (Ges.-S.

S. 221) in Anwendung gebracht werde. Der eingereichte

Lageplan folgt anbei zurück.
Karlsruhe, den 9. Mai 1906.

Wilhelm k.

Für den Minister der öffentlichen Arbeiten,

gegengez. Beseler.
An den Minister der öffentlichen Arbeiten.
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747. 833. Die Turn- und Schwimmlehrerinuen-Plüfuug,
welche im Herbst 1906 in Berlin abzuhalten ist, wird
Ende November1906 an einem noch festzusetzenden Tage
beginnen.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewer¬
berinnen sind bei der vorgesetztenDienstbehörde spätestens
bis zum 1. Oktober 1906, Meldungen anderer Bewer¬
berinnen bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren
Bezirk die Betreffendewohnt, ebenfalls bis zum 1. Ok¬
tober 1906 anzubringen.

Die in Berlin wohnendenBewerberinnen, welche in
keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem
Königlichen Polizei-Präsidium in Berlin bis zum 1. Ok¬
tober 1906 einzureichen. Ist der Aufenthaltsort der
Bewerberin zur Zeit ihrer Meldung nicht ihr eigentlicher
Wohnsitz, so ist auch der letztere anzugeben.

Die Meldungen können nur dann Berücksichtigung
finden, wenn sie genau der Prüfungsordnung vom 15.
Mai 1894 entsprechenund mit den in Z 4 derselben
vorgeschriebenenSchriftstücken ordnungsmäßig versehen
sind.

In dem Gesuche ist anzugeben, ob die Bewerberin
sich zum ersten Male zur Prüfung meldet, oder ob und
wann sie sich bereits der Turnlehrerinnen-Prüfungunter¬
zogen hat.

Die über Gesundheit,Führung und Lehrtätigkeitbei¬
zubringendenZeugnisse müssen in neuerer Zeit aus¬
gestellt sein.

Aus dem ärztlichen Zeugnisse muß hervorgehen,daß
die betreffende Bewerberin körperlich zur Turnlehrerin
geeignet ist.

Das Zeugnis über die Turn- bezw, Schwimmfertig¬
keit ist von der Ausstellerin eigenhändig zu unter¬
schreiben.

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu
einem Hefte vereinigt einzureichen.

Berlin, den 14, Juni 1906. II. III. L. Nr. 1975.
Der Minister der geistlichen,Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten. I. A.: Müller.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

748. 796. Genehmig»,»gsltrkunde
für die Stadtgemeinde M.-Gladbach.

Zur Herstellung und zum Betrieb einer Straßenbahn
in einer Spurweite von 1 w von M.-Gladbach nach

Viersen und Süchteln mit Abzweigungvon der Haupt¬
straße in Viersen durch die Casinostraße bis in die
Nähe des Staatsbahnhofs Viersen sowie von Viersen
nach Dülken im Anschluß an die Straßenbahnen der
Stadt M.-Gladbach für die Beförderung von Personen
und Stückgütern mittelst elektrischer Kraft wird der
Stadtgemeinde M.-Gladbach für sich auf Grund des
Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen
vom 28. Juli 1892 im Einvernehmenmit der von dem
Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten
Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Cölu a. Rhein auf
die Zeitdauer von 60 Jahren von der Genehmigung
zur Eröffnung des Betriebes ab, vorbehaltlichder Rechte
dritter, unter nachstehenden Bedingungen die Genehmi¬
gung erteilt:

Nr. 1.
Die Bahn und die Betriebsmittel sind entsprechend

den Anforderungen, welche in der von den Herren
Ministern der öffentlichen Arbeiten und des Innern
zu dem vorbezeichneten Gesetze am 13. August 1898
erlassenenAusführnngsanweisnng zu Z 9 unter ^ an
Straßenbahnen gestellt werden, nach Maßgabe der von
der Unternehmerinvorgelegten,mit dem Genehmigungs¬
vermerk vom heutigen Tage versehenen Pläne und
Zeichnungen nebst Erläuterungen unter Beachtung der
hierbei vorgenommenen, sowie derjenigen Änderungen
nud Ergänzungen herzustellen, welche in Gemäßheit der
Zs 17 und 18 des vorbezeichneten Gesetzes angeordnet
werden sollten. Auch bei späteren Ergänzungen der
Bahnanlage und der Betriebsmittel darf ohne Zustim¬
mung der unterzeichneten Behörde von der durch die
gedachten ministeriellen Vorschriften und der durch die
Genehmigung festgesetztenKonstruktionnicht abgewichen
werden.

Nr. 2.
Die Anlage, Unterhaltung und Bewachung der

Kreuzungen der Straßenbahngleise mit Gleisen der
Staatseisenbahn, sowie die Führung der Starkstrom¬
leitungen über eisenbahnfiskalisches Gelände erfolgt nach
Maßgabe der Verträge zwischen der Staatseisenbahn-
verwaltnngund der Unternehmerinnebst den zugehörige»
Plänen und Nachweisungen.

Nr. 3.
Die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn muß

längstens innerhalb 2 Jahren nach der endgültigenGe¬
nehmigung des Bauplans erfolgen.

Für den Fall, daß die Unternehmerin dieser Ver¬
pflichtung nicht nachkommensollte, ist dieselbe zur Zahlung
einer Verzugsstrafe von 50 Mark für jeden Tag mit
der Maßgabe verpflichtet, daß die Entscheidungdarüber,
ob und bis zu welchem Betrage dieselbe als verfallen
anzusehen ist, dem Herrn Minister der öffentlichen
Arbeiten zusteht.

Nr. 4.
Für die Benutzung öffentlicher Wege ist neben dem

festgestellten Bauplan die Vereinbarung mit dem Provin-
zialverbande der Rheinprovinz und den andern wege-
unterhaltungspslichtigenVerbänden maßgebend.



Nr. 5.

Bei der Ausführung des Baues hat die Unternehmerin

dafür zu sorgen, daß die Benutzung der öffentlichen

Wege durch die Bauarbeiten nicht verhindert oder
erschwert wird, und daß die in oder an dem Straßen¬

körper befindlichen Anlagen keinen Schaden erleiden.

Den von der Wegepolizeibehörde dieserhalb getroffenen
Anordnungen ist Folge zu leisten.

Für die durch die Bauarbeiten an öffentlichen oder

Privateigentum verursachten Beschädigungen ist die Unter¬
nehmerin verantwortlich.

Nr. 6. ,

Die Unternehmerin ist gehalten, die Bahn für die

Dauer ihrer Genehmigung ordnungsmäßig zu betreiben.
Zu diesem Zwecke ist die Bahn nebst den Betriebsmitteln

fortwährend dem jeweiligen Verkehrsbedürfnisse entspre¬

chend auszurüsten und in einem solchen Zustande zu er¬

halten, daß jede Strecke, soweit sie sich nicht in Aus¬
besserung befindet, ohne Gefahr mit der für sie festge¬

setzten größten Geschwindigkeit (Ztr. 12) befahren werden
kann.

Für den Betrieb sind außer den in dieser Genehmi¬

gung hierfür erteilten Vorschriften die Polizeiverordnnngen

und sonstigen Anordnungen maßgebend, welche zur Rege¬

lung des Betriebes der Straßenbahnen allgemein bestehen

oder für diese allgemein oder für die Bahn besonders
erlassen werden sollten.

Sollte bei der Ausbesserung oder Verlegung eines

unter der Bahn verlaufenden oder kreuzenden Tele¬

graphenkabels eine Unterbrechung des Bahnbetriebes in

Frage kommen, so bedürfen längere Betriebseinstellungen

der Genehmigung der Bahnaufsichtsbehörde auch dann,

wenn darüber Einverständnisse zwischen der Telegraphen¬

verwaltung und der Bahnbetriebsleitung besteht. Von

allen über die fahrplanmäßigen Zeiten hinausgehenden

Betriebseinstellungen ist vorgängige, im Falle dringender

Notwendigkeit wenigstens nachträgliche Anzeige an die

Bahnaussichtsbehörde zu erstatten.
Nr. 7.

Für den Fall, daß der Betrieb ohne genügenden

Grund unterbrochen oder eingestellt werden sollte, ist die

Unternehmerin zur Zahlung einer Verzugsstrafe von 100

Mark für jedeu Tag mit der Maßgabe verpflichtet, daß

die Entscheidung darüber, ob und bis zu welchem Be¬

trage dieselbe als verfallen anzusehen ist, unter Ausschluß

des Rechtsweges dem Herrn Minister der öffentlichen
Arbeiten zusteht.

Nr. 8.

Die mit der Leitung der Bau- und Betriebsverwal¬

tung betrauten Personen (Vorstand) sind der Aufsichtsbe¬

hörde anzuzeigen. Ebenso ist derselben von einer hierin

eingetretenen Änderung Kenntnis zu geben.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, den Aufsichtsbe¬

hörden auf Verlangen die Befähigung des Betriebs¬
leiters nachzuweisen.

Nr. 9.

Alle im äußeren Betriebsdienste beschäftigten Be¬

diensteten (Wagenführer, Schaffner, Oberschaffner, Halte¬

stellenvorsteher nsw.) müssen diejenige körperliche und

geistige Fähigkeit und diejenige Zuverlässigkeit besitzen,
welche ihre Berusspflichl erfordert. Wagenführer, Ober¬

schaffner, Schaffner und Bremser erhalten zum Ausweise

ihrer dienstlichen Eigenschaft vom Betriebsleiter einen

Fahrschein, welchen sie keinem Dritten überlassen dürfen.

Vor Ausfertigung des Fahrscheins hat der Betriebs¬

leiter mündlich und durch Probefahrten die Befähigung
des Anwärters zu prüfen.

Der Fahrschein darf nur solchen Personen erteilt
werden, welche mindestens 21 Jahre alt und nicht mit

auffallenden körperlichen Gebrechen behaftet sind. Die

Wagenführer müssen mit der Bedienung der Bremse

und der elektrischen Fahreinrichtung vertraut sein. Die

Schaffner und Bremser müssen die Wagen zum Stehen

bringen können.
Nr. 10.

Über alle im äußeren Betriebsdienste beschäftigten Be¬
diensteten sind Nachweisungen zu führen, welche über ihr

Alter, ihre etwaige gerichtlichen und diszipliuaren Bestra¬

fungen und über sonstige, für die Befähigung und Zuver¬

lässigkeit für ihren Dienst erheblichen Umstände Auskunft
geben müssen. Auf Erfordern sind diese Nachweisungeu

der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Bedienstete, welche sich als unfähig oder als unzuver¬

lässig für ihren Beruf erwiesen haben, sind auf Er¬
fordern der Aufsichtsbehörde aus ihrem Dienste zu entlassen.

Nr. 11.

Die zum Verkehr mit dem Publikum berufenen Be¬
diensteten müssen bei ihrer Dienstausübung durch Dienst

kleidung oder ein sonstiges gleichmäßiges Abzeichen als
solche kenntlich nnd mit einer an der vorderen Seite

der Kopfbedeckung zu tragenden NumMer versehen sei».
Nr. 12.

Die Geschwindigkeit der Fahrten darf 25 Km in der
Stunde an keiner Stelle der Bahn übersteigen.

Es bleibt vorbehalten, soweit die Sicherheit des Ver¬

kehrs es erfordert, geringere Fahrgeschwindigkeiten für
bestimmte Strecken, sowie auch nötigenfalls für bestimmte

Zeiten oder unter bestimmten Verhältnissen und beson

dere Vorkehrungen zur Verhütung von Unfällen vor¬

zuschreiben.
Im übrigen wird die Einrichtung des Fahrplans,

soweit durch denselben nicht die vorgeschriebene Fahrge¬

schwindigkeit beeinflußt wird, für die ersten 3 Betriebs¬

jahre dem Ermessen der Unternehmerin überlassen. Nach
Ablauf dieses Zeitraumes ist der Fahrplan in Zwischen¬

räumen von 3 Jahren der Aufsichtsbehörde zur Fest¬

stellung einzureichen.

Ein jeder Fahrplau ist vor der Einführung der Auf¬

sichtsbehörde zur Prüfung der Fahrgeschwindigkeit mit.
zuteilen.

Über jeden Betriebsunfall hat der Betriebsleiter der

Bahn, unbeschadet eines etwaigen Eingreifens der Auf¬

sichtsbehörden, eine Untersuchung zu führen, den Tat¬
bestand, wenn nötig, durch Vernehmung der Beteiligten

festzustellen und die daraus sich ergebenden Maßnahmen

nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu treffen.



Meldungen seitens des Betriebsleiters sind zu erstatten:
I . an die Staatsanwaltschaftund die zuständige Orts¬

polizeibehörde, an die letztere behufs demnächstiger
weitererBerichterstattung andenRegieruugs-Präsidenten,
anf dem kürzesten Wege schriftlich oder telegraphisch
über alle Unfälle, bei welchen:
»>) Menschen getötet oder verletzt sind,
d) der Verdacht eines strafbarenVerschuldens an dem

Unfall gegen einen Bahnbediensteten oder eine
fremde Person vorliegt;

2. an die eisenbahntechnischeAussichtsbehörde:
a) sofort telegraphisch— nicht telephonisch — oder

durch einen besonderen Boten, wenn eine Entzün¬
dung oder ein Brand von Wagen stattgefundenhat
oder Menschen getötet oder verletzt sind, oder wenn
der Unfall aus anderen Gründen geeignet ist, öffent¬
liches Aufsehen zu erregen.

l>) sofort schriftlich oder telegraphisch, wenn eine längere
als 24stündige Betriebsstörung zu erwarten ist, z. B.
durch außergewöhnliche Naturereignissewie Schnee¬
wehen usw. oder eine erhebliche Zerstörungvon
Betriebsmaterial oder der Bahnanlagenstattge¬
funden hat.

Von sämtlichen Unfällen hat der Betriebsleiter ein
nach der Zeitfolge geordnetes Verzeichnis zu führen, aus
welchem Zeit, Ort, Hergang, die erstattetenMeldungen
und was etwa darauf veranlaßt ist, genau zu ersehen
sein muß. Bei Revisionen durch die Aufsichtsbehörde
ist dieses Verzeichnisauf Verlangen vorzuzeigen.

Nr. 13.
Die Feststellung der Befördernngspreisesteht der Unter¬

nehmerinauf die Dauer von 5 Jahren nach der Be¬
triebseröffnungzu. Nach Ablauf dieser Zeit wird die
Prüfung und Festsetzungdes Höchstbetrages der Beför¬
derungspreise durch die Aufsichtsbehördeerfolgen und
dann in Zwischenräumen von 3 Jahren wiederholt
werden.

Bei Festsetzung der Beförderungspreise sind Zusiche-
rungen, welche das Entgelt für die Beförderung ab¬
weichend von den tarifarischen Preisen bestimmen, verboten.

Von einer jeden Festsetzung und einer jeden Änderung
der Besörderungspreise,sowie von den allgemeinenAn¬
ordnungen hinsichtlich der Beförderungsbedingungen, ist
der Aufsichtsbehörde Anzeige zu erstatten.

Nr. 14.
Die Fahrpläne und die Befördernngspreise sind minde¬

stens 3 Tage, Erhöhungen der Besörderungspreiseaber
mindestens 14 Tage vor ihrer Einführungdurch die
Gladbacher Zeitung, die Rheydter Zeitung sowie das
Kcmpener Kreisblatt, sowie durch Aushang in den Wagen
und etwaigen Wartehallen znr öffentlichen Kenntnis zu
bringen.

Nr. IS.
Über das in dieser Genehmigung bezeichnete Unter¬

nehmen ist nach näherer Bestimmung der Aufsichtsbehörde
eiue besondere Rechnungzu führen, aus welcher das auf
die plan- und anschlagsmäßigeHerstellung und Aus¬
rüstung der Bahn verwendete Baukapital und der jähr¬

liche Reinertrag des Unternehmens mit Sicherheit ersehenwerden kann.
Der Aufsichtsbehördeist auf Erfordern der Rech¬

nungsabschluß jährlich einzureichen und die Einsicht der
Rcchnnngsbücher zu gestatten.

Nr. 16.
Im Interesse der Militärverwaltungund zwar des

Landheeres,einschließlich der Schutztruppen und der
Marine liegen der Unternehmerinin betreff des Betriebes
folgende Verpflichtungen ob:

1. Sie ist nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit ihrer
Bahn im Frieden und im Kriege verpflichtet,
Militärtransportealler Art — während des Kriegs¬
verhältnisses auch Privatgut für die Militärver¬
waltung — zu befördern.

2. Werden Abweichungenvon den für die Annahme,
Abfertigung,Ver- und Entladung sowie für die Be
förderuug geltenden Einrichtungen und Bestimmungen
des öffentlichenVerkehrs im Interesse der Aus¬
führung von Militärtransporten erforderlich, so
unterliegendieselben im Einzelfalleder Verein¬
barung zwischen der absendendenMilitärbehörde
und Bahnverwaltung.Die für die Betriebssicher¬
heit getroffenen allgemeinen Bestimmungen dürfen
hierdurchnicht berührt werden.

3. Lassen sich im Mobilmachungs-und Kriegsfalle die
Militärtransportenicht mit den Zügen des öffent¬
lichen Verkehrs bewältigen, so ist die Militärver¬
waltung berechtigt, in den Fahrplan des öffentlichen
Verkehrs Militär-, Bedarfs-und Sonderzüge ein¬
zuschalten, auch zeitweise die Beschränkung, Verein¬
fachung und vollständigeAussetzung der Züge des
öffentlichen Verkehrs anzuordnen und einen beson¬
deren Militärfahrplan einzuführen.

4. Die Unternehmerin ist im Mobilmachungs- und
Kriegsfalle verpflichtet, ihr Personalund ihr zur
Herstellung und zum Betriebe vou Kleinbahnen
dienliches Material herzugeben.Die demnächstige
Entschädigung regelt sich sinngemäß nach den ent¬
sprechenden Bestimmungen der Militär-Eisenbahn¬
ordnung, Teil II0 und des Gesetzes über die
Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (R.-G.-Bl.
S. 137) unter Berücksichtigungdes geringeren Kapi¬
talwertes nach Maßgabe sachverständiger Schätzung.

5. Die Militärverwaltung ist im Mobilmachungs-und
Kriegsfalle berechtigt, den Betrieb einer auf dem
Kriegsschauplatzoder in dessen Nähe gelegenen
Kleinbahnselbst zu übernehmen. Das bei der
Übernahme und Betriebsführungsowie bei der
Rückgabe maßgebendeVerfahren richtet sich nach
der Instruktion, betreffendKriegsbetrieb und Mili¬
tärbetrieb der Eisenbahnen (Militäreisenbahnordnung
Teil IIL).

K. Auf Anfordern der Eisenbahnaufsichtsbehördehat
die Unternehmerinzwecks Ermittelung der militäri¬
schen Leistungsfähigkeitihrer Bahn im Frieden und
im Kriege über ihre Anlagen, Einrichtungen und
Betriebsmittel Auskunftzu geben.



Die Militärverwaltung ist außerdem berechtigt,
zur Vervollständigung dieser Auskunft sowie zu
sonstigen militärischen Zwecken auch unmittelbar
Erkundigungenanzuordnen. Den entsandten Offi¬
zieren und Beamten ist dabei jede wünschenswerte
Unterstützung zu gewähren.

7. Jeder Militärtransportwird mit einem von der
zuständigen Dienststelle ausgesertigteu Ausweis ver-
ieheu.

Als Ausweise gelten:
a) Berechtigungsscheine nach dem der Ausführungs¬

anweisung vom 13. August 18S8 in der Anlage
beigefügten Muster I;

K) Einbernsnngs-,Entlassungspapiere,sowie Urlaubs¬
pässe (letztere auch, wenn sie von Zivilbehördeu
für die bei ihnen zur Probedienstleistungkom¬
mandiertenoder beurlaubtenMilitärpersonen aus¬
gefertigt sind);

v) Frachtbriefe.
Auf Grund derartiger Ausweise erfolgt die Beförde¬

rung zu den Sätzen des Militärtarifs, im Frieden gegen
sofortige Barbezahlung, im Kriege auch unter Stundung
der Fahrgelder.

Bei Vorzeigung der oben unter s, und K bezeichneten
Ausweise sind Militärfahrkarten zu verabfolgen, die den
Transportführernfür die Rechnungslegungzu belassen
sind.

Werden von der Militärbehördestatt der Berech¬
tigungsscheine (Muster 1) Fahrtausweise nach anliegen¬
dem Muster 2 (Anlage 2) ausgefertigt,so dienen diese
gleichzeitig als Fahrkarten.

Im Falle der Barzahlung werden diese Fahrtausweise
in zwei gleichlautenden Abschnitten ausgefertigt. Beide
Abschnitte sind alsdann von dem zuständigen Bahnbe¬
diensteten hinsichtlichdes gezahlten Fahrpreises auszu¬
füllen und mit dem Dienstftempel oder mit Namensunter¬
schrift zu versehen; beide Abschnitte bleiben in den
Händen des Transportführers.Der eine Abschnitt erhält
die Überschrift:

Gültig als Militärfahrkarte.
Anerkenntnis für die Militärverwaltung,

und ist für Rechnungszwecke der Militärverwaltung be¬
stimmt. Der andere Abschnitt erhält die Überschrift:

Anerkenntnisfür die Kleinbahnverwaltung,
und wird nach Ausführungdes Transports von der
Militärbehördean die Kleinbahnverwaltung eingesandt.

Soll die Vergütung gestundet werden, so geschieht die
Beförderunggleichfalls auf Grund der Fahrtausweise
nach Muster 2, indeß unter „Berücksichtigung der daselbst
für diesen Fall angegebenen Änderungen oder auf Grund
von Frachtbriefen,welche letztere mit dem Vermerk
„Fracht ist zu stunden" versehen werden.

Gestundete Fahr- und Frachtgelder sind bei der In¬
tendantur des stellvertretendenGeneralstabes der Armee
zur Liquidation zu bringen und bleiben zu diesem Zwecke
die Fahrtausweise (Muster 2) bezw. Frachtbriefe in den
Händen der Bahn.

I. Während des mobilen Verhältnisses sind die Ein-
berufenen der bewaffneten Macht (Heer und Marine)
und des Landsturmes behufs Erreichung des GestellungS
ortes mit allen fahrplanmäßigenZügen in jeder Wagen¬
klasse, nötigenfalls unter Zurückstellung alles anderen
Personen- und Güterverkehrs, ohne Fahrkarte zu kosten¬
freier Benutzung der Bahn zuzulassen und zwar:
k) die Mannschaftendes Beurlaubtenstandes gegen Vor¬

zeigung des Gestellungsbefehlsoder anderer Militär¬
papiere,

k) die Mannschaften des Landsturms innerhalb des be
treffenden Korpsbezirks auf Grund ihrer mündlichen
Erklärung, daß sie dem Landsturm angehören und ein¬
gezogen sind,

o) Kriegsfreiwilligeund Freiwillige des Landsturmes auf
Vorzeigung einer Bescheinigung der Ortsbehörde über
Zweck und Ziel der Reise.

Der Ausweis oder die mündliche Erklärung erfolgt
den Kontrollbeamtengegenüber.

Von Beibringung der unter a bezeichneten Ausweise
kann abgesehen werden, wenn gegen die mündlichen
Angaben über Zweck und Ziel der Reise Bedenken
nicht bestehen.

II. Die Straßenbahnverwaltunghat die auf die
Festsetzungen unter I bezüglichen,von der Zivils oder
Militärverwaltungfür erforderlich erachteten Bekannt¬
machungen auf ihren Bahnhöfenanschlagen zu lassen.
III. Um der Siraßeubahu schon im Frieden einen nn
gefähren Anhalt für die von ihr im Mobilmachuugsfalle
zu beanspruchenden Leistungen zu geben, erhält sie von
den Bezirkskommandos von drei zn drei Iahren Angaben
über die voraussichtliche Zahl der im Mobilmachungs¬
falle auf ihren Bahnstrecken zu befördernden Einberufenen,
sowie über die von diesen zu benutzenden Züge.

Bei wesentlichen Abweichungen werden diese Angaben
auch in der Zwischenzeit gemacht.
IV. Anträge der Straßenbahn auf Zurückstellungvon
Betriebsbediensteten vom Waffendienst im Mobilmachungs¬
falle, soweit das Personal dienstpflichtig ist oder als aus¬
gebildet dem Landsturm II. Aufgebots angehört, siiid
— getrennt nach Bezirkskommandos — an den für die
Straßenbahn zuständigen Regieruugs-Präsideutenin Form
von Listen und vierteljährlichen Nachtragslisten nach dem
Muster 20 der Wehrordnungzu richten. Der RegiernugS-
Präsident prüft diese Listen usw., stellt für diejenigen
Personen, deren Zurückstellung er im Einvernehmenmit
der zuständigen Königlichen Eisenbahn-Direktion für
dringend notwendigerachtet, Unabkömmlichkeitsbeschei-
nigungen nach dem Muster 23 der Wehrorduung aus
und übersendet Listen nebst Bescheinigungen dem zu¬
ständigen Bezirkskommando.

V. Die nachträglicheEntschädigungwird der Bahn
Verwaltung für die wirklich zur Beförderung gelangten
Mannschaften nach den Sätzen des Militärtarifs ge¬
währt. Die erforderlichen Angaben sind von den Kon¬
trollbeamten auf Grund ihrer Feststellungen zu machen.
Die Liquidation ist zur Prüfung an das Bezirkskommando
zu senden, in dessen Bezirk der Einberufene die Reise



angetreten hat. Das Bezirkskommando sendet demnächst
die Liquidation an die Intendantur des stellvertretenden
Generalstabs der Armee.

8. Die Telegraphen- und Fernsprecheinrichtungen der

Bahn dürfen zu dringlichen militärischen Mitteilungen

benutzt werden, soweit die Erfordernisse des Eisenbahn-
dienstes dies zulassen. Im Mobilmachungs- und Kriegs¬

falle erfolgen diese Mitteilungen kostenfrei.
Nr. 17.

Für die Verpflichtungen der Unternehmerin im Inte¬

resse der PostVerwaltung sind die Bestimmungen in Z 42

des Gesetzes vom 28. Juli 1892 maßgebend.

Außerdem finden die Bestimmungen des Gesetzes über
die Bahneinheiten vom 19. August 1895/11. Juni 1902

in der Fassung vom 8. Juli 1902 Anwendung.
Nr. 18.

Zum Schutze der Reichs-Telegraphen- und Fernsprech-
anlageu sind die nachstehenden unter Ziffer 1 bis 12

aufgeführten polizeilichen Anforderungen zu beachten.

1. Falls die Stromznführnng durch eine oberirdische,

blanke Leitung erfolgt, muß diese, die „Arbeitsleitung" an

allen Stellen, wo sie vorhandene oberirdische Telegraphen¬

oder Fernsprechlinien kreuzt, mit Schutzvorrichtungen

versehen sein, durch welche eine Berührung der beider¬

seitigen Leitungen verhindert oder unschädlich gemacht

wird. Solche Vorrichtungen können u. a. bestehen in

geerdeten Schutzdrähten oder Fangnetzcn, aufgesattelten
Holzleisten und dergleichen.

2. Wird die Arbeitsleitnng (Ziffer 1) noch durch be¬

sondere oberirdische blanke. Zuleiter gespeist, so müssen

die Speiseleitungen da, wo sie von vorhandenen ober¬

irdischen Telegraphen- und Fernsprechleitungen gekreuzt

werden, gegen etwaige Berührung durch letztere entweder

in ausreichender Erstreckung isoliert oder durch geerdete
Fangdrähte oder Fangnetze gedeckt sein. Die Isolation

darf auch von einer die normale Betriebsspannung um
1000 Volt übersteigenden Spannung nicht durchschlagen
werden.

3. Falls die Stromrückleitung durch die Gleisschienen

'erfolgt, müssen diese mit dem Kraftwerke durch besondere

Leitungen, die Schienenstöße unter sich durch besondere

metallische Brücken von ausreichendem Querschnitt in
guter leitender Verbindung stehen.

4. Wo die Arbeits- oder Speiseleitungen der Bahn

streckenweise in einem Abstände von weniger als 10 w

neben den Telegraphen- und Fernsprechleitungen ver¬
laufen und die örtlichen Verhältnisse eine Berührung

der beiderseitigen Leitungen auch beim Umstürzen der
Träger oder beim Herabfallen der Drähte nicht aus¬

schließen, müssen die Gestänge der Bahnanlage, nötigen¬

falls auch die der Telegraphenanlage, durch kürzere als
die sonst üblichen Abstände, durch entsprechend stärkere

Stangen und Masten und durch sonstige Verstärkungs-

mittel (Streben, Anker und dergleichen) gegen Umsturz

besonders gesichert sein; auch müssen die Drähte an den

Isolatoren so befestigt sein, daß eine Lösung aus ihren
Drahtlager» ausgeschlossen ist.

5. An oberirdischen Kreuzungen der beiderseitigen

Anlagen muß der Abstand der untersten Telegraphen¬

oder Fernsprechleitung von den höchstgelegenen strom¬
führenden Teilen der Bahnanlage mindestens 1 w be¬

tragen. Die Masten zur Aufhängung der oberirdischen
Leitungen müssen von vorhandenen Telegraphen- oder

Fernsprechleitungen mindestens 1,25 m entfernt bleiben.
6. Unterirdische Speiseleitungen müssen unterirdischen

Telegraphen- oder Fernsprechkabeln tunlichst fernbleiben.

Bei Kreuzungen und bei seitlichen Abständen der Kabel

von weniger als 0,50 w müssen die Bahnkabel auf der

den Schwachstromkabeln zugekehrten Seite mit Zement¬

halbmuffen von wenigstens 0,06 m Wandstärke versehen
und innerhalb dieser in Wärme schlecht leitendes Material

(Lehm oder dergleichen) eingebettet sein. Diese Muffen

müssen 0,50 w zu beiden Seiten der gekreuzten Schwach¬
stromkabel, bei seitlichen Annäherungen ebensoweit über

den Anfangs- und Endpunkt der gefährdeten Strecke

hinausragen. Liegt bei Kreuzungen und bei seitlichen
Abständen der Kabel von weniger als 0,50 m das

Bahnkabel tiefer als das Schwachstromkabel, so muß

letzteres zur Sicherung gegen mechanische Angriffe mit

zweiteiligen eisernen Rohren bekleidet sein, die über die

Krenzungs- und Näherungsstelle nach jeder Seite hin
1 m hinausragen. Solcher Schutzvorrichtungen bedarf

es nicht, wenn die Bahn- oder die Schwachstromkabel

sich in gemauerten oder in Zement- oder dergleichen

Kanälen von wenigstens 0,06 m Wandstärke befinden.

7. Alle Schutzvorrichtungen sind dauernd in gutem

Zustande zu erhalten.
8. Findet beim Betriebe der Bahn kein regelmäßiger

Polaritätswechsel statt, so ist der negative Pol der

Dynamomaschine mit der Gleisanlage zu verbinden.
9. Von beabsichtigten Ausgrabungen in Straßen mit

unterirdischen Telegraphen- oder Ferüsprechkabeln ist der

zuständigen Oberpostdirektion oder den zustuidigeu Post
oder Telegraphenämtern bei Zeiten vor dem Beginn

der Arbeiten schriftlich Nachricht zu geben. Falls durch

solche Arbeiten der Telegraphen- oder Fernsprechbetrieb

gestört werden könnte, sind die Arbeiten auf Antrag der
Telegraphenverwaltung zu Zeiten auszuführen, in denen

der Telegraphen- beziehungsweise Fernsprechbetrieb ruht.

10. Fehler, d. h. ein schadhafter Zustand in der Stark¬

stromanlage der Bahn, durch welche der Bestand der

Telegraphen- oder Fernsprechanlagen oder die Sicherheit

des Bedienungspersonals gefährdet werden könnte, sind

ohne Verzug zu beseitigen; außerdem ist der elektrische
Betrieb der Bahn im Wirkungsbereiche der Fehler bis

zu deren Beseitigung einzustellen.
11. Für den Fall, daß die in diesen Bestimmungen

vorgesehenen Schutzvorrichtungen sich nicht als aus¬

reichend erweisen sollten, um Gefahren für den Bestand

(die Substanz) der Telegraphen- oder Fernsprechanlagen
oder für die Sicherheit des Bedienungspersonals fern¬

zuhalten, bleibt vorbehalten, jederzeit weitergehende ge-

fahrcnpolizeiliche Anforderungen zn stellen.
12. Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen

Schutzvorrichtungen darf das Leitungsnetz anch für

Probefahrten oder sonstige Versuche nicht unter Strom



gesetzt werden. Von der beabsichtigten Unterstromsetzuug
ist der Telegraphenverwaltung mindestens drei freie
Wochentage vorher schriftlich Mitteilung zu machen.
Ferner ist ihr mindestens vier Wochen vorher von der
beabsichtigten Inbetriebnahme der Bahn oder einzelner
Strecken schriftlich Nachricht zu geben.

Nr. 19.
Auf den durch diese Urkunde genehmigten Linien ist

die Beförderung von Stückgütern in besonderen Güter¬
zügen sowie der Schnellverkehr zwischen nicht benach¬
barten Orten ausgeschlossen.Unter diesem Schnellver¬
kehr ist die Beförderungsolcher Züge zu verstehen, welche
auf keiner oder nur dem geringeren Teil der Zwischen¬
stationen zum Zwecke der Aufnahme und des Absetzens
von Fahrgästen anhalten.

Nr. 20.
Die Übertragung der aus dieser Genehmigung sich

ergebenden Rechte und Pflichten an einen andern Unter¬
nehmer ist nnr mit Genehmigung der Aussichtsbehörden
zulässig

Düsseldorf, den 19. Juui 1906. I X. 2363.
Der Regierungs-Präsident. I. V.: Grüttner.

74S. 827. Polizei-Verordnung,
betreffend den Verkehr von Fuhrwerkenüber die eiserne

Wupperbrücke am Wiesenkotten.
Ans Grund der ZZ 6, 12 und IS des Gesetzes über

die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S.
265 ff.) und der ZZ 137 und 139 des Gesetzes über die
Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S.
S. 195 ff.) wird für den Umfang des Stadtkreises So¬
lingen und des Kreises Lennep unter Zustimmung des
Bezirks-Ausschusses zu Düsseldorf folgende Polizei-Ver¬
ordnung erlassen:

Z 1. Die eiserne Wupperbrückeam Wiesenkotten
zwischen Solingen und Burg darf nur von leichtem
Fuhrwerkbefahren werden und zwar darf ein höchster
Raddruck von 900 KZ nicht überschritten werden, sodaß
folgende Gesamtlasten zulässig sind:
s,) zweirädrige Karren von 1800 KZ — 36 Zentner Ge¬

samtgewicht,
b) vierrädrige Wagen von 3600 KZ — 72 Zentner Ge¬

samtgewicht,
wobei in beiden Fällen Gewichte von Wagen und Auf¬
last zusammen die vorstehendenGewichtsgrenzennicht
überschreiten dürfen.

Z 2. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Polizei-
Verordnung werden, soseru nach den bestehenden Vor¬
schriften nicht eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geld¬
strafe von 1 Mark bis zu 60 Mark, an deren Stelle im
Unvermögensfalleeine entsprechende Haftstrafe tritt, ge¬
ahndet.

Z 3. VorstehendePolizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Bekanntmachungin Kraft.

Düsseldorf,den 15. Juni 1906. I. L. 3143.
Der Regierungs-Präsident. I. V.: Grüttner.

7SV. 798. Der Herr Minister des Innern hat im
Einvernehmenmit dem Bezirksausschuß des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf auf Grund der ZZ 7 und 9 der Ge-

meindeordnüngfür die Rheixprovinzund des Z 22 der
Kreisorduung für dieselbe Provinz vom 30. Mai 1887
durch Erlaß vom 30. Mai d. Js. bestimmt, daß die
Gemeinden Rotthausen, Kray und Leythe im Landkreise
Essen aus dem Verbände der Landbürgermeisterei
Stoppenberg auszuscheiden haben und daß aus der
Gemeinde Rotthausen einerseits und den Gemeinden
Kray und Leythe andererseits je eine Landbürgermeisterei
zu bilden ist. Diese Veränderung tritt am 1. Oktober
1906 in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Juni 1906. I. v. 4469.
Der Regierungs-Präsident.

751. 803. Dem ehemaligen Krankenwärter Jgnaz
Ruland aus Ratingen habe ich das unter dem 9. Okto¬
ber 1890 I. ll. 5189 ausgestellte Besähigungszeuguis
als staatlich geprüfter Heildienerentzogen und damit das
Recht, sich als solcher bezeichnen zu dürfen, aberkannt.

Düsseldorf, den 21. Juni 1906. I. 3578.
Der Regierungs-Präsident.

752. 806. Als Kollektant der evangelischen Pastora!
Hülfsgesellschaft für Rheinland und Westfalen tritt an
Stelle des Heinrich Ginkel aus Elberfeld Karl Stock
aus Barmen.

Düsseldorf, den 21. Juni 1906. II. v. 2994.
Der Regierungs-Präsident.

75Z. 816. Als Erkennungszeichenfür Kraftfahrzeuge
sind dem Kreise Barmen die weiteren Nummern 8371
bis 8400 einschließlich überwiesen worden. Ich bringe
dies mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 21. Sep¬
tember 1904 — Amtsbl. S. 328 — zur allgemeinen
Kenntnis.

Düsseldorf, den 20. Juni 1906. I. V. 6432.
Der Regierungs-Präsident.

754. 837. Das KatasteramtMülheim/Ruhr ist iu die
Katasterämter Mülheim/Ruhr I und II geteilt worden;
ersteres umfaßt den Stadtkreis Mülheim/Ruhr mit Aus¬
schluß der GemarkungStyrum, letzteres die Gemarkung
Styrum, sowie die den Landkreis Mülheim/Ruhr bildenden
BürgermeistereibezirkeAlstaden, Dümpten und Heißen.

Mit der Verwaltung des KatasteramtesII ist der Ka¬
tasterkontrolleur, Steuerinspektor Riediger betraut worden;
die Verwaltung des Katasteramtes I verbleibt dem Ka»
tasterkontrollenr, Steuerinspektor Däumer; der Amtssitz
für beide ist Mülheim an der Ruhr.

Aus der bisher zu dem KatasteramtsbezirkeRuhrort
gehörigen Gemeinde Hamborn und den bisher zum
Katasteramtsbezirke Oberhausen gehörigen Gemeinden
Holten-Stadt und Feldmark und Holten-Amt ist ein
neues Katasteramt Hamborn gebildet worden. Mit der
Verwaltungdes letzteren ist der Katasterkontrolleur Bobbert
mit dem amtlichen Wohnsitze inHambornbeauftragt worden.

VorstehendeVeränderungen treten ani 1. Juli d, Js.
in Kraft.

Düsseldorf,den 26. Juni 1906. III U. 9151.
Königliche Regierung, Abteilung für direkte Steuern,

Domänen und Forsten.
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>31. Verzeichnis der
liiskarten für Kraftfahrzeuge

im Verwaltungsbezirkeder Provinzialsteuerdirektionin Cöln zur Erteilung von
der Tarifnummer 8->. des Reichsstempelgesetzes befugten Amtsstellenmit Angade

ihrer Geschäftsbezirke.

Ort
Der Amtsstellen

Bezeichnung Geschäftsbezirke

Aachen

Eupen
(Oberstadt)

Geilenkirchen

Cleve

Goch

Cranenburg
Calcar

Emmerich

kaldenkirchen

Heinsberg

Malmedy
Montjoie
Hillesheim

Prüm
St. Vith
Coblenz

Cöln

Hauptzollamt

NebenzollamtI

Steueramt 1

Hauptzollamt

NebenzollamtI

Steueramt I
Hauptzollamt.

SteueramtI

Hauptzollamt.
Steueramt I

.. II
II

.. Il
Hauptsteueramt.

Hauptsteueramt
f. inl.

Bonn

(Stadt)
Creseld

Steueramt I

Hauptsteueramt.

M.°Gladbach Steueramt I

Düren

Eschweiler
Euskirchen

Mich

Hauptsteueramt.
Steueramt I

Stolberg
Gemünd

Düsseldorf Hauptsteueramt.

Solingen Steueramt I

Duisburg Hauptsteueramt.

Essen

(Stadt)
Elberseld

Steueramt I

Hauptsteueramt.

Hebebezir! des Hauptamtes, des NebenzollamtesI zu
Herzogenrath, der Nebenzollämter II zu Horbach und
Pannesheide.

Hebebezirk des Nebenzollamtes und des Nebenzollamtes II
zu Tülje.

Hebebezirk des Steueramtes und des Nebenzollamtes II
zu Scherpenseel.

Hebebezirk des Hauptamtes und des NebenzollamtesII
zu Keeken.

Hebebezirk des Nebenzollamtes und des Nebenzoll¬
amtes II zu Weeze.

Hebebezirk des Nebenzollamtes.
„ des Steueramtes.

Bezirk des Hauptamtes.
Bezirk des Hauptamtesund des Nebenzollamtes I

Straelen.
Bezirk des Steueramtes, des Nebenzollamtes l zu Dal-

heim sowie der NebenzollämterII zu Elmpt, Karken,
Mindergangelt, Tüddern, Waldfeuchtund Wehr.

Hebebezirk des Hauptamtes.
„ Steueramtes.

Bezirk des Hauptamtes.
Hebebezirk des Hauptamtes, des Steueramtes I zu Mül-

heim a./RH., der Steuerämter II zu Bensberg und
Brühl.

Hebebezirk des Steueramtes und des Steueramtes II
Rheinbach.

Hebebezirk des Hauptamtes, der Steuerämter I zu
Ürdingen und Kempen.

Hebebezirkdes Steueramtes sowie der Steuerämter I
Dülken und Viersen.

Hebebezirk des Hauptamtes.
„ „ Steueramtes.

Hebebezirk des Steueramtes und des Steueramtes II zu
Liunich.

Hebebezirk des Steueramtes.

Hebebezirk des Hauptamtes und des Steueramtes I zu
Ratingen.

Hebebezirk des Steueramtes und des Steueramtes I zu
Opladen.

Hebebezirk des Hauptamtes und des Steueramtes I zu
Duisburg-Ruhrort.

Hebebezirk des Steueramtes sowie der Steuerämter I
zu Mittheiln a./Ruhr, Oberhausenund Werden.

Hebebezirk des Hauptamtes.
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Lfd.
Nr. Ort

Der Amtsstellen
Bezeichnung Geschäftsbezirke

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52

53
54

55

56

Barmen
Gummersbach

Lennep
Mettmann
Remscheid

Wipperfürth
Kreuznach

Neuß

Erkelenz
Grevenbroich

Rheydt
Bergheim
Neuwied
Siegburg
Betzdors

Linz
Königswinter
Saarbrücken

Merzig

Neunkirchen

Saarlouis

Trier
Wesel

Geldern

Mörs

Steueramt I

.. II
Hauptsteueramt.

Steueramt I

Hauptsteueramt.
Steueramt I

Hauptsteueramt.
Steueramt I

Hauptsteuer amt

Steueramt I

Hebebezirk des Steueramtes.

Bezirk des Hauptsteueramtes.
Hebebezirkdes Hauptamtes sowie des Steueramtes l

zu Dormagen.
Hebebezirk des Steueramtes.

/, „ „„ „
, /l „

Hebebezm des Hauptamtes.
„ ,, Steueramtes.

„ „ „
// „ „

Hebebezirk des Hauptamtes.
Hebebezirk des Steueramtes und der Steuerämter II zu

Perl und Wadern.
Hebebezirk des Steueramtes und des Steueramtes I zu

St. Wendel.
Hebebezirkdes Steueramtes und des Steueramtes II

zu Lebach.
Bezirk des Hauptamtes.
Hebebezirk des Hauptamtes und des Steueramtes I zu

Dinslaken.
Hebebezirk des Steueramtes sowie des Steueramtes I zu

Rheinberg und der Steuerämter II zu Kevelaer,
Jssum und Xanten.

Hebebezirk des Steueramtes.
L. Verzeichnis der zur Erteilung von Erlausniskarten für Kraftfahrzeugeder Tarifnummer 8d des Reichs¬
stempelgesetzesbefugten Amtsstellen,soweit die Neichsgrenze mit der Zollgrenze nicht zusammenfällt(Grenze gegen

Luxemburg).
Hauptzollamtsbezirk Malmedy
Lengeler j Übergangssteuerstelle
Hauptsteueramtsbezirk Trier

2
3
4

5
6

Trier
Echteruacherbrück

Obersgegen
Hanp tsteueramtsbezirk Saarbrücken

Hauptsteueramt
Übergangssteuerstelle

Nennig
Perl

Übergangssteuerstelle
Steueramt II

Cöln, den 25. Juni 1906. B, 181.
7S6. 807. Der der Ehefrau Karl Kapp in Sterkrade
von dem Bezirks-Ausfchusse Hierselbst unter Nr. 5512
für das Jahr 1906 erteilte, zum Handel mit Obst, Ge¬
müse, Kartoffeln, Fischen und Eiern berechtigende Wan¬
dergewerbeschein ist der Genannten abhanden gekommen.
Der Gewerbescheinwird daher hiermit für ungültig erklärt.

Düsseldorf,den 15. Juni 1906.
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses, II. Abt.

Der Provinzialstenerdirektor: I. V.: Lenßiu g.
7S7. 824. Die vom Bundesrat in seiner Sitzung vom
16. d. Mts. beschlossenen Ausführungsbestimmungenzum
Zigarettensteuergesetze vom 3. d. Mts. werden im Zen¬
tralblatt für das Deutsche Reich zum Abdruck gelangen,
worauf hiermit hingewiesenwird.

Cöln, den 22. Juni 1906. 4. 13021.
Der Provinzialsteuerdirektor:

Dr. Köhn.
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7S8. 808. Die geprüfte Rechnung der Ruhegehalts¬

kasse der Kreis-Kommunalverbände und Stadtgemeinden

der Rheinprovinz für das Rechnungsjahr 1904 liegt im
hiesigen Ständehaus, Zimmer 29, vom 25. Juni 1906 ab

auf 4 Wochen zur Einsicht offen, was nach Z 19 der

Kassensatzungen zur Kenntnis gebracht wird.
I. J.-Nr. 10384 8.

Düsseldorf, den 22. Juni 1906.

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz:
Dr. von Renvers.

Verordnungen und Bekanntmachungen anderer Behörden.
7S9. 832. Auf Antrag der Stadtgemeinde Ohligs hat der Königliche Regiernngs-Präsident die Einleitung des

Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Ausbau der Burgstraße erforderlichen, inner¬
halb der Gemeinde Ohligs belegenen Grundflächen angeordnet.

Größederzu
enteignenden

Grundflächen
Ar ! lUMtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur ! Nr.

74 6 2839/701PP.

58 6 2840/701

1 31 6 2856/703

1
85
45

6
6

2861/605 PP.
2867/602

82
39

6
6

2870/599
, 2871/600

1 21

90
84

6
6

2877/707
2880/709 PP.

1 74
78
45
66

6
6
6

2881/705 PP.
2884/705
2885/705

42
59

6
6

2888/705
2889/705

1 01

Lfd.
Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Sa.

Sa.8
9

10

11

Sa.

Hofraum

Acker

Hofraum

Hausgarten

Hofraum

Krämer Karl, Bürstenmacher und

Margaretha geb. Klofe, Eheleute in

gesetzlicher Gütergemeinschaft

Clees Hugo, Bäcker und Jda geb.
Henkels, Eheleute

Figge Friedrich, Schuhmachermeister

und Julie geb. Stock, Eheleute in

gesetzlicher Gütergemeinschaft

Brackelsberg Ernst Wilhelm, Fabrikant

1. Kamphausen Hermann Friedrich,
Fabrikant

2. Herz vr. Paul, Geheimer Admi¬
ralitätsrat

3. von der Schulenburg, Witwe des

Kaufmanns Gustav, Jda geb.

Kamphausen

I. Witte, Witwe des Schleifstein¬

händlers, Emma geb. Kürten zu Vs

II. deren Kinder zu ^/z und zwar:
1. Witte Hugo, Scherenfabrikant

2. Witte Emil, Schleifsteinhändler

3. Witte Klara, Ehefrau des Bür¬
germeisters Karl Heitland

4. Witte Friedrich, Reisender

StockHugo, Mälzer, Ehefrau Auguste
geb. Evertz

Meurer Ferdinand, Schuhmacher
Krön Friedrich, Schreiner

Röltgen Daniel, ohne Geschäft und

Auguste geb. Herder, Eheleute in

gesetzlicher Gütergemeinschaft
Bierhoff Justus, Kaufmann und

Acker Emma Friederike geb. Element, Ehe-

leute in Gütergemeinschaft >rhein.
Rechts

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung

anberaumt auf Mittwoch den 4. Juli 1SVV, nachmittags 4 Uhr, im Rathaus zu Ohligs.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termme wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬

schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird. Nr. 257.

Düsseldorf, den 26. Juni 1906. Der Abschätzungs-Kommissar: Steffani, Regierungsrat.

Ohligs,

Merscheiderstr. 15

Ohligs

Ohligs, Steinstraße

Ohligs

Berlin

Ohligs

Ohligs, Burgstraße

Ohligs

Bergneustadt

Ohligs

Scharrenberger-

mühle b. Ohligs

Ohligs
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769. 815. Auf Antrag der Stadtgemeinde Steele hat der Königliche NegiernngsPräsident die Einleitung
des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, znr Durchführung der Friedrichstraße er¬
forderliche, innerhalb der Gemeinde Steele belegenen Grundflächen angeordnet.

Lfd.
Nr.

Größe der zu

enteignenden
Grundflächen

Ar ! ^Mtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur I Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer. Wohnort.

1 1 29 LL 480a/50 Schienen¬
weg

Königlicher Eisenbahnfiskus

Nachdem der Königliche Regieruugs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Sonnabend den 7. Jnli 1996, nachmittags 5 Uhr, im Rathaus zu Steele.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte

im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Entschädigung

festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.
Düsseldorf, den 25. Juni 1906. Nr. 251.

Der Abschätzungskommissar. Dr. v. Dnltzig, Regieruugs-Assessor.

761 800. Für den Stadtkreis Oberhausen

is t unterm 18. April 1906 eine Bauordnung er¬

lassen worden, welche mit dem 1. Mai 1906 in Kraft
getreten ist. Druckexemplare dieser Bauordnung nebst

den darauf bezüglichen Polizeiverordnungen werden zum

Preise von 1,00 Mark das Stück vom Bürgermeisteramt

(Abteilung Baupolizei) abgegeben.
Oberhausen, den 16. Juni 1906. IHd Nr. 376.

Der Bürgermeister. I. V.: Drekmann.

762. 805. In dem zum Kreise Moers gehörigen Orte
Schwafheim (Niederrhein) tritt am 1. Juli eine Post-
agentnr in Wirksamkeit. Dem Landbestellbezirk der

neuen Postanstalt werden folgende Häusergruppen:c. zu-
geteilt:

Uerdiugerstraße, Römerstraße, Ausderheide, Vinnbnsch

nnd Mühlenwinkel.

Düsseldorf, den 21. Juni 1906.

Kaiserliche Ober-Postdirektion. I. V.: Rogetzky.

Personal-Nachrichten«
763. 801. Seine Majestät der Kaiser und König haben

Allergnädigst geruht, dem Ingenieur und Direktor der
Genueser Straßenbahn- und Omnibnsgesellschast August

Albert Knntze in Genua, (geboren am 9. Januar 1847

zu Solingen) und dem Landbauinspektor Ahrns in
Düsseldorf (Oberlandesgerichtsneubau) den roten Adler¬
orden 4. Klasse, dem Rektor der Volksschule für Mädchen

in Elberfeld Ernst Sprungmann den Königlichen Kronen-

Orden 4. Klasse, den Königlichen Gewerbeinspektoren
Müller, Dr. Borgmann, beide in Düsseldorf und Dr.

Czimatis in Solingen den Charakter als Gewerberat

mit dem persönlichen Range als Rat 4. Klasse zu ver¬
leihen.

764. 830. Seine Majestät der Kaiser und König
haben Allergnädigst geruht, den nachbezeichneten Per¬

sonen folgende Auszeichnungen zu verleihe» und zwar:
dem Oberbürgermeister Otto Nollan in Remscheid das

Recht bei geeigneten Gelegenheiten die goldene Amts¬

kette zu tragen, dem Kaufmann und Fabrikanten Her¬
mann Böker in Remscheid den Königlichen Kronen-Orden

3. Klasse, dem Standesbeamten Ludwig Lorbeer, ebenda,

das Kreuz des Allgemeinen Ehrenzeichens und dem Bau¬
amtsassistenten Matthias Specht, ebenda, das Allgemeine

Ehrenzeichen.

765. 829. Seine Majestät der Kaiser und König haben

Allergnädigst geruht, durch Patent vom 5. d. Mts. dem

Kommerzienrat Fritz Beckmann in Solingen den Charakter
als Geheimer Kommerzienrat und durch Allerhöchsten

Erlaß vom gleichen Tage dem Prokuristen Robert Grah
in Solingen den Königlichen Kronen-Orden 4. Klasse,

sowie dem Schleifermeister Gustav Eru und dem Schlosser¬
meister Hermann Hammesfahr, daselbst, das Allgemeine

Ehrenzeichen zu verleihen.
766. 802. Die Wahl des Gutsbesitzers Heinrich Atrops

und des Kaufmanns Wilhelm Janssen in Moers zu

unbesoldeten Beigeordneten der Stadt Moers im Kreise
Moers für die gesetzliche sechsjährige Amtsdauer hat

am 1. Juni die Allerhöchste Bestätigung erhalten.
767. 795. Der Herr Ober-Präsident hat die bisherigen

Beigeordneten Landwirt Tilmann Grimrath in Capellen
und Kaufmann Gerhard Hofacker in Straeleu für eine

fernere sechsjährige Amtsdauer zu Beigeordneten der

Landbürgermeisterei Capellen im Kreise Moers bezw.
Straelen im Kreise Geldern ernannt.

768. 804. Dem Frauenarzt Dr. wgä. Daniel zu Elber¬

feld ist die Konzession zum Betriebe einer Privatkranken¬
anstalt in dem Hause Aue 104 daselbst erteilt worden.

769. 791. Rechtsanwalt, Justizrat Wilms zu Creseld

ist zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des König¬

lichen Gewerbegerichts zu Creseld ernannt worden.

Hierzn die Öffentlichen Anzeiger Nr. 149, 139, 151, 152, 15Z und 154.

Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Voh K Cie. Königliche Hofbuchdruckerei m Düsseldori.
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